
 
 
 
 
 
 

Anlage 9 
Öffentlicher Dienstleistungsauftrag Stadtverkehr Leipzig 

Stand: 25.06.2021 

 
 
 
Geltungsbereich des ausschließlichen Rechts 

 
 
 

1. Sachlicher Geltungsbereich 
 

1.1 Das ausschließliche Recht schützt alle Verkehre, die nach dem jeweiligen 
Stand der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Einschluss aller 
zwischenzeitlich von der Stadt Leipzig als zuständiger Behörde vorgenom- 
menen Änderungen zur Erfüllung des ÖDA erforderlich sind, einschließlich 
Erweiterungen. Das Ausschließlichkeitsrecht beinhaltet das Verbot für an- 
dere Verkehrsunternehmen, die in Ziff. 1.2 genannten Verkehre durchzufüh- 
ren. 

1.2 Es gilt für alle Linienverkehre gemäß § 42 PBefG einschließlich Linienbe- 
darfsverkehre i. S. v. § 44 PBefG [sog. On-Demand-Verkehre] sowie für alle 
Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 PBefG. Es gilt ferner für all- 
gemein zugängliche Gelegenheitsverkehre, die den Linienverkehr im ÖPNV 
ersetzen, ergänzen oder verdichten (§ 8 Abs. 2 PBefG). 

 
2. Räumlicher Geltungsbereich 

 
2.1 Das ausschließliche Recht gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Leipzig. 

2.2 Es gilt darüber hinaus für die nachfolgend beschriebenen Erschließungs- 
achsen außerhalb der Gemarkungsgrenze der Stadt Leipzig, auf denen die 
LVB abgehende Linien zu betreiben hat. Diese Erschließungsachsen um- 
fassen jeweils den Korridor sämtlicher verkehrlich sachgerechter Verläufe 
zwischen den zu verbindenden Ortsteilen bzw. Kommunen. 

1. Bus: Linie 61: Schönau, Weißdornstraße - Lausen - Göhrenz - See- 
benisch - Schkeitbar - Thronitz 

2. Bus: Linie 65: Markranstädt - Grünau - Großzschocher - Markkleeberg 

3. Bus: Linie 70: Mockau-West - Thekla - Connewitzer Kreuz - Markklee- 
berg-West 

Anlage 3: ÖDA-Anlage 9 (Ausschließliches Recht) 
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4. Bus: Linie 75: Probstheida - Liebertwolkwitz - Großpösna - Naunhof 

5. Bus: Linie 81: Thekla - Taucha 

6. Bus: Linie 108: Probstheida - Wachau - Dölitz - Markkleeberg, S-Bf. 

7. Bus: Linie 130: Angerbrücke, Strbf. - Rückmarsdorf - Frankenheim - 
Markranstädt 

8. Bus: Linie 131: Einkaufszentrum Nova - Leipzig Hbf 

9. Bus: Linie 143: Liebertwolkwitzer Markt - Güldengossa - Wachau 

10. Bus: Linie 161: Schönau, Weißdornstraße - Lausen - Göhrenz - Mar- 
kranstädt 

11. Bus: Linie 172: Wachau - Liebertwolkwitz - Engelsdorf - Borsdorf 

12. Bus: Linie 173: Taucha - Borsdorf 

13. Bus: Linie 175: Paunsdorf - Sommerfeld - Borsdorf - Panitzsch - 
Taucha 

14. Bus: Linie 176: Seehausen - Hohenheida - Merkwitz - Taucha 

15. Bus: Linie N2: Hauptbahnhof - Markranstädt - Hauptbahnhof 

16. Bus: Linie N4: Hauptbahnhof - Schkeuditz - Hauptbahnhof 

17. Bus: Linie N6: Hauptbahnhof - Taucha - Hauptbahnhof 

18. Bus: Linie N9: Hauptbahnhof - Markkleeberg - Hauptbahnhof 

2.3 Zulässig bleiben Verkehrsdienste auf den bei Inkrafttreten des ÖDA vorhan- 
denen und nachfolgend beschriebenen Erschließungsachsen, die aus den 
benachbarten Landkreisen in die Stadt Leipzig einbrechen, sofern die je- 
weils nachfolgend genannten Eckpunkte bedient werden und das Fahrplan- 
angebot auf dem Gebiet der Stadt Leipzig so ausgestaltet ist, dass der 
Schwerpunkt des Zwecks auf der Verbindung des Umlands mit der Stadt 
Leipzig liegen. Bedienungsverbote bleiben vorbehalten. 

1. Bus: Linie 106: Leipzig, Probstheida - Wachau - Großstädteln 

2. Bus: Linie 107: Leipzig, Connewitzer Kreuz - Zwenkau 

3. Bus: Linie 120: Leipzig, Knautkleeberg - Zwenkau 

4. Bus: Linie 141: Leipzig, Probstheida - Wachau - Borna 

5. Bus: Linie 190: Leipzig, GVZ Nord - Radefeld - Delitzsch 
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6. Bus: Linie 192: Leipzig, Klinikum St. Georg - Delitzsch 

7. Bus: Linie 196: Leipzig, Hauptbahnhof - Bad Düben 

8. Bus: Linie 197: Leipzig, Hauptbahnhof/Paunsdorf Center - Eilenburg 

9. Bus: Linie 412: Leipzig, Hauptbahnhof - Altenburg 

10. Bus: Linie 690: Leipzig, Hauptbahnhof - Grimma 

11. Bus: Linie 691: Leipzig, Hauptbahnhof - Wurzen 
 

3. Vom Geltungsbereich ausgenommene Verkehre 
 

3.1 Zulässig bleiben weitere aus den benachbarten Kreisen einbrechende Ver- 
kehrsdienste, für deren Vergabe die Stadt Leipzig ausdrücklich das Einver- 
nehmen erteilt hat (z.B. im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans). 
Dies gilt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÖDA auch für sämtliche zu 
diesem Zeitpunkt bestandskräftig erteilte Liniengenehmigungen jeweils für 
deren Restlaufzeit. 

3.2 Zulässig bleiben im Übrigen Verkehre, die das Fahrgastpotential der ge- 
schützten Verkehrsdienste nur unerheblich beeinträchtigten (§ 8a Abs. 8 
Satz 4 PBefG). Hierbei handelt es sich um Verkehre, die gegenüber den zur 
Erfüllung des ÖDA erforderlichen Verkehren einen deutlichen Mehrwert bie- 
ten. Dies kann sich auf folgende Aspekte beziehen: 

- Beförderungsentgelte, die mindestens 100 % über dem jeweiligen 
MDV-Tarif liegen; 

- Erschließung von Gebieten, die vom linienförmigen ÖPNV nicht 
innerhalb eines Korridors von 300 m im Kernbereich und von 500 
m im Stadtrandbereich gemäß Definitionen im jeweils gültigen 
Nahverkehrsplan, jeweils beidseitig des durch die Lage der Hal- 
testellen bestimmten Verlaufs der Linien des geschützten Ver- 
kehrs regelmäßig bedient werden; 

- Erschließung von Gebieten, die durch nicht linienförmige Bedien- 
formen nicht innerhalb eines durch die genehmigungsrechtlich zu- 
gelassenen Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten bestimmten Bedien- 
gebiets regelmäßig bedient werden; 
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- Linienverkehre mit Bussen für die Allgemeinheit gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 3, § 9, § 42, § 43 PBefG einschließlich Bürgerbusse bis maxi- 
mal neun Personen Kapazität und mit einem Fahrgastpotenzial 
von unter 30 Fahrgästen pro Tag und pro Linie; 

- Veranstaltungsverkehre ungeachtet ihres genehmigungsrechtli- 
chen Status (insbesondere Genehmigung gemäß §§ 42 und 43 
PBefG, einstweilige Erlaubnis gemäß § 20 PBefG); 

- Verkehre, die ausschließlich touristischen Zwecken dienen, wie 
insbesondere Stadtrundfahren, die als Linienverkehr mit Bussen 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 9, § 42 PBefG genehmigt sind; 

- Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs nach § 2 
Abs. 12 AEG einschließlich Schienenersatzverkehr mit Bussen 
sowie Fernverkehr nach § 42a PBefG. 

 
4. Zeitlicher Geltungsbereich 

 
Die zeitliche Geltung des ausschließlichen Rechts umfasst die fahrplanmäßigen Bedi- 
enzeiten der Verkehrsdienste des ÖDA zuzüglich 30 Minuten vor Beginn und nach 
Ende der Betriebszeiten. 

 
5. Weitere Regelungen 

 
5.1 Soweit die Anforderungen an die o.g. Verkehrsdienste nach Maßgabe der 

Regelungen des ÖDA geändert werden, ändert sich der Geltungsbereich 
des Ausschließlichkeitsrechts entsprechend. 

5.2 Die LVB hat etwaige Bestellungen von Verkehrsdiensten bei Dritten durch 
die Stadt Leipzig zu tolerieren; insoweit verleiht das Ausschließlichkeitsrecht 
kein Abwehrrecht. 
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